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§ 35 GmbHG
 GmbHG - GmbH-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Der Beschlußfassung der Gesellschafter unterliegen nebst den in diesem Gesetze an anderen Stellen

bezeichneten Gegenständen:

1. 1.die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses, die Verteilung des Bilanzgewinns, falls letzterer im

Gesellschaftsvertrag einer besonderen Beschlußfassung von Jahr zu Jahr vorbehalten ist, und die Entlastung

der Geschäftsführer sowie des etwa bestehenden Aufsichtsrats; diese Beschlüsse sind in den ersten acht

Monaten jedes Geschäftsjahrs für das abgelaufene Geschäftsjahr zu fassen;

2. 2.die Einforderung von Einzahlungen auf die Stammeinlagen;

3. 3.die Rückzahlung von Nachschüssen;

4. 4.die Entscheidung, ob Prokura oder Handelsvollmacht zum gesamten Geschäftsbetriebe erteilt werden

darf;

5. 5.die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung;

6. 6.die Geltendmachung der Ersatzansprüche, die der Gesellschaft aus der Errichtung oder Geschäftsführung

gegen die Geschäftsführer, deren Stellvertreter oder den Aufsichtsrat zustehen, sowie die Bestellung eines

Vertreters zur Prozeßführung, wenn die Gesellschaft weder durch die Geschäftsführer noch durch den

Aufsichtsrat vertreten werden kann;

7. 7.der Abschluß von Verträgen, durch welche die Gesellschaft vorhandene oder herzustellende, dauernd zu

ihrem Geschäftsbetriebe bestimmte Anlagen oder unbewegliche Gegenstände für eine den Betrag des

fünften Teiles des Stammkapitals übersteigende Vergütung erwerben soll, sowie die Abänderung solcher

Verträge zu Lasten der Gesellschaft, sofern es sich nicht um den Erwerb von Liegenschaften im Wege der

Zwangsversteigerung handelt. Dieser Beschluß kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteilen der

abgegebenen Stimmen gefaßt werden.

2. (2)Die Gegenstände, die der Beschlußfassung durch die Gesellschafter unterliegen sollen, können im

Gesellschaftsvertrag vermehrt oder verringert werden. Jedoch muß über die in Abs. 1 Z 1, 3 und 6 bezeichneten

Gegenstände immer, über den in Abs. 1 Z 7 bezeichneten Gegenstand jedenfalls in den ersten zwei Jahren nach

der Eintragung der Gesellschaft ein Beschluß der Gesellschafter eingeholt werden.
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